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Inländische Rechtsgeschäfte stellen in der Regel hin-
sichtlich der Ausgestaltung des anwendbaren Rechts 
keine großen Schwierigkeiten dar. Komplizierter wird 
es aber, sobald ein Unternehmen seinen Sitz im Ausland 
hat oder die Ware von  im Ausland ansässigen Kundinnen 
oder Kunden bestellt wird. Hier stellt sich bereits bei der 
Angebotserstellung die Frage, welches Recht anwendbar 
ist, welcher Gerichtsstand gilt und wie eine Rechtsverfol-
gung erfolgen kann.

In Zeiten der Globalisierung ist eine Isolation eines Staates 
kaum mehr möglich. Immer mehr Rechtsgeschäfte werden 
nicht mehr rein innerstaatlich abgeschlossen und abgewi-
ckelt. Dies zeigt sich etwa bereits bei einem Warenkauf ei-
ner Konsumentin oder eines Konsumenten im Internet bei 
einem im Ausland ansässigen Unternehmen und reicht bis 
hin zu komplexen Wirtschaftsverträgen mit zahlreichen Ver-
tragsparteien in unterschiedlichen Ländern. Im Zuge der 
Vertragsgestaltung und Angebotslegung ist bereits zu über-
legen, wie mit diesen unterschiedlichen Rechtsordnungen 
umzugehen ist.

Internationale Sachverhalte zeichnen sich insbesondere 
dadurch aus, dass festzulegen ist, welches Recht anwend-
bar ist, welcher Gerichtsstand zum Tragen kommt und ob 
eine Rechtsverfolgung im Ausland überhaupt möglich ist. 
So kann etwa ein in Österreich vor einem Zivilgericht er-
wirkter Titel (Urteil) im EU-Ausland unter Umständen nicht 
vollstreckt werden, weil kein Vollstreckbarkeitsübereinkom-
men vorliegt. Als Alternative bietet sich in diesem Fall die 
Schiedsgerichtsbarkeit an. Aufgrund diverser internationa-
ler Abkommen (etwa Genfer Protokoll, New Yorker Über-
einkommen, etc) reicht die gegenseitige Anerkennung und 

Vollstreckung von Schiedsurteilen oftmals weiter als die der 
staatlichen Gerichtsentscheidungen.

Aber bereits viel banalere Dinge sind bei internationalen 
Rechtsverhältnissen zu bedenken. Wenn etwa zwei Vertrags-
parteien unterschiedliche Sprachen sprechen, ist zu beach-
ten, welcher sprachlichen Vertragsversion das Auslegungs-
monopol zukommen soll. Dies ist dann entscheidend, wenn 
sich die sprachlichen Versionen aufgrund der Übersetzung 
unterscheiden.

Mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht) wurde ein völkerrechtlicher Vertrag gescha�en, der 
eine Vereinheitlichung im internationalen Wirtschaftsrecht 
scha�en soll. Das UN-Kaufrecht wurde von über 80 Staa-
ten rati�ziert (unter anderem USA, China, Russland) und 
regelt den Abschluss von Kaufverträgen bei beweglichen kör-
perlichen Sachen und die daraus entstehenden Rechte und 
P�ichten. Das UN-Kaufrecht gilt automatisch, soweit es 
nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird (opting-out Klausel). 
Auf Verbraucherverträge ist dieses jedoch nicht anwendbar.

Bei Verbraucherinnen und Verbrauchern im internatio-
nalen Rechtsverkehr liegen oftmals Zwangsgerichtsstände 
zu Gunsten derselben vor oder ist das anwendbare Recht im 
Sinne der Verbraucherinnen oder Verbraucher zu ermitteln.

Es zeigt sich, dass bei internationalen Rechtsverhältnis-
sen zahlreiche Punkte in der gesamten Geschäftsbeziehung 
(„Pre-Trial“ – die Vorbereitungen; „Trial“ – Streitige Ausei-
nandersetzung; „Exit“ – Settlement / Entscheidung) zu be-
rücksichtigen sind und eine ordnungsgemäße Vorbereitung 
unerlässlich ist.
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